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Steuerrecht

FG Köln: Abzug von Werbungskosten bei Kapitalerträgen – Neues
Musterverfahren anhängig

In mehreren Beiträgen haben wir Sie bereits über die Konsequenzen für den Abzug
tatsächlicher Werbungskosten bei Kapitalerträgen seit Einführung der sogenannten
„Abgeltungsteuer“ informiert. 

Beim Finanzgericht Köln ist unter dem Aktenzeichen 8 K 1937/11 nunmehr ein weiteres
Musterverfahren anhängig, das die Berücksichtigung von tatsächlichen Werbungskosten bei
Kapitalerträgen behandelt, welche nach dem 31.12.2008 – also nach Einführung der
Abgeltungsteuer – angefallen sind und die mit Kapitalerträgen im Zusammenhang stehen,
die vor dem 01.01.2009 zugeflossen sind. 

Wie in unseren Beiträgen zu diesem Thema erwähnt, werden wir Sie an dieser Stelle über
den weiteren Verlauf der Verfahren informieren.

Weitere Beiträge
Deloitte Tax-News vom 23.02.2010, 15.03.2010, 17.05.2010, 22.07.2010, 26.05.2011 und
29.06.2011

Ihr Ansprechpartner
Peter Mosbach I Düsseldorf

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
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